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RS OGH 1960/11/23 1Nd127/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1960

Norm

JN §99

Rechtssatz

Wer die Anfechtung eines im Inlande gefällten Versäumungsurteiles, das gegen einen inländischen Schuldner gerichtet

ist, gegen den im Ausland wohnhaften (und sonst keinen inländischen Gerichtsstand besitzenden) ausländischen

Kläger anstrebt, kann sich auf den Gerichtsstand nach § 99 JN berufen.
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